
  
 

 

 

Schulordnung 

1.  Geltungsbereich 

Diese Schulordnung gilt für das gesamte Schulgelände und die angrenzenden Fußwege. 

2.  Verhaltensregeln 

Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte sind zu gemeinsamem Lernen, gegenseitigem 

Respekt, Pünktlichkeit, Ordnung und einem für die Gestaltung von Schule angemessenen 

Verhalten verpflichtet. 

3.  Aufenthaltsbereiche 

Schülerinnen und Schüler halten sich während ihrer Schulzeit auf dem Schulgelände auf. 

Eine Ausnahme gilt für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe für Freistunden. In den 

großen Pausen ist der normale Aufenthaltsort der Pausenbereich. Der Klassenraum wird, 

auch nach Raumwechsel, erst nach der Pause wieder betreten. 

4. Ordnung und Sauberkeit 

Gebäude und Einrichtungen in der Schule sind pfleglich zu behandeln und sauber zu 

halten. 

5.  Verbote 

In der Schule und auf dem Schulgelände sind das Werfen von Schneebällen, in Gängen 

und Unterrichtsräumen das Ballspielen verboten. 

6.  Sicherheit 

Fluchtwege, das sind Gänge, Treppen und Türen, sind frei zu halten. 

7. Handy-Nutzung)* 

Das Handy muss im gesamten Schulgebäude ausgeschaltet sein. 

8.  Sonstiges 

Die Klassen geben sich innerhalb des vorgegebenen Rahmens eigene Ordnungen, die zu 

Beginn eines jeden Schuljahres eigenständig zu erstellen sind. 

 

(Beschluss durch die Gesamtkonferenz vom 7.4.2008;  

Ergänzung von Punkt 7 durch die Gesamtkonferenz vom 5.7.2011) 

)* gilt für Handys und alle weiteren vergleichbaren Geräte  


